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(54) Faltenbeutel aus Papier

(57) Um einen Faltenbeutel (1) aus Papier zu schaf-
fen, der neben seiner Funktion als Verpackungsmittel
auch die eines Informationsträgers besser erfüllen kann
als die bekannten Faltenbeutel, wird im Rahmen der Er-

findung vorgeschlagen, daß der Faltenbeutel an minde-
stens einer seiner Seitenflächen (2) einen flächigen In-
formationsträger (5) aufweist, welcher mit dem Falten-
beutel verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Faltenbeutel aus
Papier.
[0002] Derartige Faltenbeutel aus Papier sind bei-
spielsweise aus der DE 89 06 431 U1 bekannt. Dort wird
ein Papierbeutel beschrieben, der aus gegenüberlie-
genden Seitenwandungen besteht, von denen minde-
stens eine eine Öffnung, beispielsweise eine Grifföff-
nung oder ein Aufhängeloch, aufweist, und einen Bo-
den, wobei mindestens eine Seitenwand im Bereich der
Öffnung durch mindestens eine zusätzliche Materialla-
ge verstärkt ist.
[0003] Die DE 86 30 398 U1 beschreibt einen Falten-
beutel aus Papier zum Verabreichen von Backwaren,
gebratenen Fleischwaren oder dergleichen, wobei min-
destens die mit einer Einschlagklappe versehene Beu-
telwand aus derart steifem Papier besteht, daß der Falt-
beutel mit eingesteckter Ware tablettartig versteift ist.
Ein derartig versteifter Faltenbeutel setzt seitlich wirken-
den Kräften bei der Übergabe oder beim Einpacken ei-
nen gewissen Widerstand entgegen, der eine Beein-
trächtigung der Form der eingesteckten Ware weitge-
hend verhindert.
[0004] Weiterhin sind auf den Seitenflächen mit ei-
nem Aufdruck versehene Faltenbeutel bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Faltenbeutel aus Papier zu schaffen, der neben sei-
ner Funktion als Verpackungsmittel auch die eines In-
formationsträgers besser erfüllen kann als die bekann-
ten Faltenbeutel.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß der Faltenbeutel an mindestens einer
seiner Seitenflächen einen flächigen Informationsträger
aufweist, welcher mit dem Faltenbeutel verbunden ist.
[0007] Ein derartiger flächiger, mit dem Faltenbeutel
verbundener Informationsträger stellt eine zusätzliche
Fläche für Informations- oder Werbemittel dar. Da er aus
einem anderen Material als dem in der Regel nur relativ
schlecht bedruckbaren Faltenbeutel besteht, sind auf
dem Informationsträger andere Gestaltungsmöglichkei-
ten als auf dem Faltenbeutel gegeben.
[0008] Gerade auf Papierbeuteln ist es im Gegensatz
zu anderen Verpackungen, z.B. Metallbeuteln, Kunst-
stoffbeuteln, schwierig, einen Informationsträger lösbar
mit dem Faltenbeutel zu verbinden, ohne daß die Ge-
fahr besteht, daß beim Lösen des Informationsträgers
der Faltenbeutel an der Verbindungsstelle reißt. Ande-
rerseits muß der Informationsträger so fest mit dem Fal-
tenbeutel verbunden sein, daß ein unbeabsichtigtes Lö-
sen, das mit einer Umweltverschmutzung gleichgehen
würde, vermieden wird.
[0009] Eine Ausbildung der Erfindung besteht darin,
daß der Informationsträger lediglich in einem Teilbe-
reich mit dem Faltenbeutel verbunden ist.
[0010] Hierdurch wird es möglich, die Vorder- und die
Rückseite des Informationsträgers zur Informations-
übermittlung zu verwenden, insbesondere wenn dieser

lediglich entlang einer seiner Seitenkanten mit dem Fal-
tenbeutel verbunden ist.
[0011] Es ist zweckmäßig, daß der Informationsträger
im Bereich des Bodenfalzes mit dem Faltenbeutel ver-
bunden ist.
[0012] Ist die parallel zum Bodenfalz in dessen Nähe
verlaufende Seitenkante des Informationsträgers mit
dem Faltenbeutel verbunden, kann der Informationsträ-
ger im oberen Bereich von dem Faltenbeutel weggebo-
gen bzw. -geklappt werden, und die auf seiner Rücksei-
te befindlichen Informationen sind lesbar.
[0013] Es liegt im Rahmen der Erfindung, daß der flä-
chige Informationsträger mit dem Faltenbeutel durch
Kleben verbunden ist.
[0014] Da auch der Faltenbeutel durch Kleben herge-
stellt wird, bietet sich diese Art der Verbindung an.
[0015] Vorteilhaft ist, daß die Klebeverbindung lösbar
ist.
[0016] Bei Vorliegen einer lösbaren Klebeverbindung
kann der Informationsträger ganz von dem Faltenbeutel
abgenommen werden, ohne daß dieser beschädigt
wird.
[0017] Im Rahmen der Erfindung liegt es daher, daß
der Informationsträger mit dem Faltenbeutel mit einem
Fungitivleim ablösbar verbunden ist.
[0018] Bei Verwendung eines derartigen Leimes ist
zum einen sichergestellt, daß der Informationsträger
von dem Faltenbeutel gelöst werden kann, ohne daß
das relativ dünne Papier des Faltenbeutels beschädigt
wird und zum anderen wird ein unbeabsichtigtes Lösen
des Informationsträgers vermieden.
[0019] Es kann auch zweckmäßig sein, daß der flä-
chige Informationsträger mit dem Faltenbeutel durch
Verheftung verbunden ist.
[0020] DieVerheftung ist ein vorteilhaftes Verfahren
zum Verbinden von dünnen, flächigen Elementen.
[0021] Eine Ausbildung der Erfindung besteht darin,
daß der Informationsträger aus Papier oder Karton be-
steht.
[0022] Papier oder Karton sind gut bedruck- und be-
schichtbar, so daß vielseitige Verwendungsmöglichkei-
ten bestehen.
[0023] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht dar-
in, daß zumindest ein Teilbereich des Informationsträ-
gers entlang einer Perforation abtrennbar ist.
[0024] So kann beispielsweise eine Rückantwortkar-
te Teil des Informationsträgers sein, die nach Ablösen
entlang der Perforation ausgefüllt und abgesendet wer-
den kann. Auch auf diese Weise kann ein Lösen des
Informationsträgers ohne Beschädigung des Falten-
beutels erreicht werden.
[0025] Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, daß
zumindest ein Teilbereich des Informationsträgers als
Etikettenträger ausgebildet ist.
[0026] Derartige Etiketten bieten sich beispielsweise
als Sammelobjekt oder für Rabatt- bzw. Spielaktionen
im Zusammenhang mit Werbeveranstaltungen an
[0027] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht dar-
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in, daß der Informationsträger als Pappteller ausgebil-
det ist.
[0028] Insbesondere ein Pappteller in rechteckiger
Form mit leicht angehobenen Kanten kann mit einem
Faltenbeutel verbunden sein und dann gleichzeitig als
Unterlage beim Verzehr eines in dem Faltenbeutel ent-
haltenen Nahrungsmittels und gleichzeitig - durch einen
entsprechenden Aufdruck - als Informationsträger die-
nen.
[0029] Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, daß
der Informationsträger als Versteifungselement für eine
Seitenfläche des Faltenbeutels ausgebildet ist.
[0030] Auf diese Weise kann die Seitenfläche des
Faltenbeutels durch den Informationsträger zum Trans-
port relativ schwerer oder nässender Gegenstände ver-
stärkt werden.
[0031] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
beispielhaften Ausführungsbeispielen erläutert.
[0032] Es zeigen

Fig. 1 einen Faltenbeutel mit einem Informationsträ-
ger, der eine Rückantwortkarte aufweist,

Fig. 2 einen Faltenbeutel mit einem Informationsträ-
ger, der als Etikettenträger ausgebildet ist.

[0033] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Falten-
beutel 1, der aus zwei Seitenflächen 2 mit beidseits da-
zwischen angeordnetem Falz (nicht dargestellt) be-
steht, der einen Boden 3 und eine Öffnung 4 aufweist.
Eine oder beide Seitenflächen 2 können einen Aufdruck
aufweisen. Derartige Faltenbeutel 1 werden von dem
Hersteller insbesondere an Betriebe der Nahrungsmit-
telindustrie, z.B. Bäckereien, Metzgereien, Obsthänd-
ler, etc. geliefert und dort in der Regel während des Ver-
kaufsvorganges mit Ware befüllt und dem Kunden über-
geben. Die Faltenbeutel müssen daher relativ kosten-
günstig herstellbar sein, im leeren Zustand kompakt
sein und im gefüllten Zustand ausreichend widerstands-
fähig, um eine Beschädigung des Faltenbeutels 1 wäh-
rend des Transportes der Ware zu verhindern.
[0034] Auf diesen Faltenbeutel 1 ist durch eine lösba-
re Klebeverbindung ein Informationsträger 5 aufge-
bracht, wobei die Klebeverbindung in einem Teilbereich
6 entlang der parallel zum Boden 3 des Faltenbeutels 1
angeordneten Seitenkante des Informationsträgers er-
folgt. Somit kann der obere Teil des Informationsträgers
5 von dem Faltenbeutel 1 weggeklappt werden, wo-
durch ein eventuell auf der Seitenfläche 2 des Falten-
beutels 1 angeordneter Aufdruck sichtbar wird.
[0035] Der Informationsträger 5 besteht aus Karton,
wie er bei Postkarten üblich ist und weist im unteren Be-
reich 7 eine Nachricht auf, während der obere Teil 8
durch eine Perforation 9 als ablösbare Postkarte (bei-
spielsweise für Rückantworten, Preisausschreiben, In-
formationsanforderung, oder Bestellungen) ausgebildet
ist. Trotz dieser unterschiedlichen Materialien des Fal-
tenbeutels 1 (Papier) und des Informationsträgers 5

(Postkartenkarton) ist es im Rahmen der Erfindung
möglich, diese beiden in unterschiedlichen Verfahren
(Flexodruck, Offsetdruck) bedruckten Gegenstände in-
nerhalb eines Inline-Herstellungsverfahrens so mitein-
ander zu verbinden, daß der Informationsträger 5 von
dem Faltenbeutel 1 gelöst werden kann, ohne daß der
Faltenbeutel 1 an der Verbindungsstelle reißt oder es
zu einem unbeabsichtigten Ablösen des Informations-
trägers 5 kommt.
[0036] Aufgrund des für den Informationsträger 5 ver-
wandten Materials (Karton) kann dieser - neben seiner
Funktion als Informationsträger - auch zusätzlich als
Teller ausgebildet sein, um den Verzehr der in dem Fal-
tenbeutel enthaltenen Waren zu erleichtern oder aber
als Versteifung für den Faltenbeutel beim Transport
schwerer oder nässender Waren.
[0037] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, kann auch zumin-
dest ein Teilbereich 10 des Informationsträgers 5 als Eti-
kettenträger ausgebildet sein, z.B. für Rabattmarken,
Sammelbilder, etc., wobei auf dem unteren Bereich 7
entsprechende Erläuterungen vorgesehen sein kön-
nen.

Patentansprüche

1. Faltenbeutel aus Papier, dadurch gekennzeich-
net, daß der Faltenbeutel (1) an mindestens einer
seiner Seitenflächen (2) einen flächigen Informati-
onsträger (5) aufweist, welcher mit dem Faltenbeu-
tel (1) verbunden ist.

2. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Informationsträger (5) lediglich
in einem Teilbereich (6) mit dem Faltenbeutel (1)
verbunden ist.

3. Faltenbeutel gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Informationsträger (5) im Be-
reich des Bodenfalzes mit dem Faltenbeutel (1) ver-
bunden ist.

4. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der flächige Informationsträger (5)
mit dem Faltenbeutel (1) durch Kleben verbunden
ist.

5. Faltenbeutel gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Klebeverbindung lösbar ist.

6. Faltenbeutel aus Papier gemäß Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Informationsträ-
ger (5) mit dem Faltenbeutel (1) mit einem Fungi-
tivleim ablösbar verbunden ist.

7. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der flächige Informationsträger (5)
mit dem Faltenbeutel (1) durch Verheftung verbun-
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den ist.

8. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Informationsträger (5) aus Pa-
pier oder Karton besteht.

9. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zumindest ein Teilbereich (8) des In-
formationsträgers (5) entlang einer Perforation (9)
abtrennbar ist.

10. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zumindest ein Teilbereich (10) des
Informationsträger (5) als Etikettenträger ausgebil-
det ist.

11. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Informationsträger (5) als Papp-
teller ausgebildet ist.

12. Faltenbeutel gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Informationsträger (5) als Ver-
steifungselement für eine Seitenfläche des Falten-
beutels (1) ausgebildet ist.
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